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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Soziale Gruppen

Familienpolitik

Wenige Jahre nach Inkrafttreten des neuen Unterhaltsrechts im Jahr 2017 fällte das
Bundesgericht wegweisende Urteile, die Praxisänderungen bei den
Unterhaltszahlungen nach einer Trennung oder Scheidung einläuteten, wie das
Bundesgericht in einer Medienmitteilung vom März 2021 kommunizierte. Insgesamt
führten diese Urteile weiter weg vom Bild der Ehe als Versorgungsinstitution, wie die
Privatrechtsprofessorin Andrea Büchler gegenüber der AZ erklärte, und stärker hin zu
einem Modell, das auf finanzielle Eigenverantwortung setzt. Von dem während der
Dauer der Ehe nicht erwerbstätigen Ehepartner – in den allermeisten Fällen somit vom
weiblichen Ehepartner – wird mit diesen Urteilen eine verstärkte Wiedereingliederung
in den Arbeitsmarkt erwartet, während der erwerbstätige Ehepartner den ehemaligen
Ehegatten nicht mehr langfristig durch Unterhaltszahlungen unterstützen muss. 

Konkret vereinheitlichte das Bundesgericht in drei Urteilen die Berechnungsgrundlage
der verschiedenen Arten von Unterhaltszahlungen. In einem zweistufigen Verfahren
soll zuerst das Gesamteinkommen beider Elternteile eruiert werden, danach werden
die finanziellen Bedürfnisse aller Betroffenen festgelegt, wobei bei knappen Mitteln die
minderjährigen Kinder an erster Stelle kommen. In zwei weiteren Urteilen brachte die
höchste richterliche Instanz in der Schweiz die 45er-Regel zu Fall. Diese generell
geltende Regel hatte es als nicht zumutbar erachtet, einen Ehegatten, der oder die bei
Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes das 45. Altersjahr bereits erreicht hatte und
während der Ehe nicht berufstätig gewesen war, wieder in das Erwerbsleben
einzugliedern. Gemäss neuer Rechtsprechung wird die Wiederaufnahme einer
Erwerbstätigkeit jedoch auch nach Erreichen dieses Alters grundsätzlich als zumutbar
erachtet, sofern etwa keine kleinen Kinder im Haushalt sind, die betreut werden
müssen. Nicht zuletzt veränderte das Bundesgericht in einem weiteren Urteil den
Begriff der «lebensprägenden Ehe»: Während die bisherige Rechtsprechung davon
ausging, dass eine lebensprägende Ehe nach einer Dauer von zehn Jahren oder –
unabhängig von der Dauer – im Falle gemeinsamer Kinder vorliegt, soll gemäss
modernisierter Rechtsprechung eine Ehe nur dann als lebensprägend gelten, wenn ein
Partner zugunsten der Haushaltsführung und der Kinderbetreuung seine
Erwerbstätigkeit im Gegensatz zum anderen Partner und nicht zuletzt auch zugunsten
von dessen Karriere dauerhaft aufgegeben hat und es für erstere Person keine
Möglichkeit mehr gibt, die frühere berufliche Stellung wieder einzunehmen. Jedoch
seien auch bei Vorliegen einer lebensprägenden Ehe die Alimente in Zukunft in Dauer
und Umfang zu beschränken, so das Bundesgericht. 

Die Bundesgerichtsurteile blieben in den Medien nicht ohne Widerhall. Politikerinnen
und Politiker unterschiedlicher Couleur sowie Frauenrechtsorganisationen erachteten
die Urteile hin zu einem gleichberechtigten Familienrecht im Grunde als richtig, da sie
Frauen zu einer selbständigeren Lebensführung anregen würden. Ziemlich breit war
man sich hingegen auch einig, dass gleichzeitig auch die gesetzlichen
Rahmenbedingungen für die verstärkte Teilhabe der Frauen am Arbeitsmarkt verbessert
werden müssten, damit Scheidungen nicht auf dem Buckel der Frauen ausgetragen
würden. Primär Faktoren wie die Einführung der Individualbesteuerung, eine
vergünstigte familienexterne Kinderbetreuung sowie eine gemeinsame bezahlte
Elternzeit würden hier helfen, betonten Vertreterinnen der Frauenrechtsorganisation
Alliance F. Auch in der NZZ sah man die Urteile des Bundesgerichts als Aufruf an die
Politik, die Rahmenbedingungen für die Erwerbsbeteiligung der Frauen zu verbessern.
«Richter überholen Politiker», lautete denn auch ein Meinungsbeitrag in der Aargauer
Zeitung. 
Indes kamen auch kritischere Stimmen zu Wort, die befürchteten, dass Frauen
zukünftig durch die neue Rechtsprechung auch Tätigkeiten ausserhalb ihres
Ausbildungsbereichs und unter ihrem Ausbildungsniveau annehmen müssten. So
berichtete der Tages-Anzeiger in diesem Zusammenhang etwa von einer geschiedenen
gelernten Informatikerin, die aufgrund der Kinderbetreuung während 20 Jahren nicht
gearbeitet hatte. Das kantonale Gericht in Solothurn hatte den Einwand der Frau, dass
ein beruflicher Wiedereinstieg in ihrem konkreten Fall sehr schwierig sei, nicht gelten
lassen und sie auf den in der Pflegebranche bestehenden Bedarf und dortige
«niederschwellige Einstiegsangebote» verwiesen. Das Bundesgericht hatte die

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 10.03.2021
MARLÈNE GERBER
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Beschwerde der Frau in der Folge und mit Verweis auf die Begründung der Vorinstanz
abgewiesen. Eine Rechtsanwältin kritisierte in einem Gastkommentar in der NZZ
darüber hinaus den Umstand, dass für Frauen und Familien derart weitreichende
Entscheide vom Bundesgericht in rein männlicher Besetzung gefällt worden waren.
Zudem habe das Gremium relevante wissenschaftliche Erkenntnisse ignoriert: Ein vom
SNF finanziertes Forschungsprojekt habe gezeigt, dass geschiedene Frauen unter dem
neuen Scheidungsrecht – die Scheidungsrechtsrevision aus dem Jahr 2000 hatte
Auswirkungen auf die Unterhaltsbeiträge – finanziell schlechter dastehen würden als
Frauen, die vor der Revision geschieden worden waren; Erstere hätten die Einbussen
im Unterhalt nicht mit eigenem Einkommen kompensieren können. Nicht zuletzt
beflügelten die Urteile auch mediale Diskussionen um die Entschädigung unbezahlter
Haushalts- und Betreuungsarbeit. Economiefeministe, die Plattform für feministische
Ökonomie, kritisierte gegenüber der WOZ, dass auch nach der Scheidung ein Grossteil
der unbezahlten Betreuungsarbeit bei den Frauen verbleibe und deren Ressourcen für
eine bezahlte Erwerbstätigkeit demnach geringer seien. Zudem verdanke die Schweiz
ihren hohen Lebensstandard dem Umstand, dass sie diese Betreuungsarbeit nicht
entschädige. 

Am wenigsten Auswirkungen hat die geänderte Rechtsprechung auf Beziehungen, in
denen sich beide Partner Erwerbsarbeit, Haushalt und Kinderbetreuung teilen – ein
Modell, das in der Schweiz nach wie vor lediglich in einer Minderheit der Fälle gelebt
wird. Gemäss aktuellen Zahlen des BFS lebten 2021 nur 8.5 Prozent aller Familien mit
Kindern im Alter zwischen 0 und 12 Jahren ein Modell, in dem beide Elternteile Teilzeit
erwerbstätig sind. In gut sechs von zehn Familien mit Kindern in diesem Alter ging nach
wie vor der Mann einer Vollzeiterwerbstätigkeit nach, während die Frau entweder gar
nicht (14.8%) oder Teilzeit (49.5%) erwerbstätig war. Der umgekehrte Fall einer Vollzeit
tätigen Partnerin und eines nicht oder Teilzeit erwerbstätigen Partners traf auf 2.4
Prozent aller Familien mit mindestens einem Kind unter 13 Jahren zu. 1

Frauen und  Gleichstellungspolitik

Eine bisher wenig in der Öffentlichkeit diskutierte Form der Gewalt gegenüber Frauen
stellt die sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz dar. Expertinnen gehen davon aus, dass
jedes Jahr in der Schweiz rund 20 000 Frauen aus diesem Grund ihre Stelle kündigen.
Diese Zahlen und einen aktuellen Gerichtsfall nahmen eine Genfer und eine Lausanner
Frauengruppe zum Anlass, um unter dem Motto "Recht auf Arbeit in Würde" eine
breitangelegte Kampagne zu lancieren, die Frauen dafür sensibilisieren soll, sich gegen
derartige Übergriffe energischer zu wehren. 2

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 17.10.1991
MARIANNE BENTELI

Die beiden von Frauenorganisationen bzw. der PdA lancierten Volksinitiativen
"Nationalrat 2000" und "Frauen und Männer", welche ebenfalls Quoten für politische
Gremien verlangten, kamen nicht zustande. Die für "Nationalrat 2000" gesammelten
rund 30 000 Unterschriften wurden der Bundeskanzlei in Form einer Petition
eingereicht. 3

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 19.06.1992
MARIANNE BENTELI

In Anwesenheit von Bundesrätin Dreifuss lancierte anfangs Mai die Schweizerische
Konferenz der Gleichstellungsbeauftragten eine zweimonatige, breit gestreute
Kampagne zum Thema Gewalt gegen Frauen. Die Veranstaltung machte mit TV-Spots,
Plakaten, Broschüren und einem Faltprospekt darauf aufmerksam, dass die
Gewaltproblematik viel umfangreicher und komplizierter ist, als bisher in der breiten
Öffentlichkeit wahrgenommen wurde. Neben der physischen Gewalt leiden Frauen oft
auch unter psychischen Misshandlungen (zerstörerische Kritik, Einschüchterungen und
Drohungen). Als wichtigste Massnahme gegen Gewalt in Ehe und Partnerschaft wurden
das Aufbrechen überkommener Rollenmuster und die Unterstützung der Gleichstellung
der Frauen genannt, da mehrere Studien gezeigt hätten, dass Frauen in einer
gleichberechtigten Partnerschaft weniger Gefahr laufen, Opfer von Gewalt zu werden. 4

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 07.05.1997
MARIANNE BENTELI
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Der Bund Schweizerischer Frauenorganisationen, der sein 100-jähriges Jubiläum feiern
konnte, gab sich einen neuen Namen – „alliance f“ – und beschloss, künftig das
Schwergewicht auf die Entschärfung des Spannungsfeldes zwischen Familie und Beruf
zu legen. 5

ANDERES
DATUM: 23.09.2000
MARIANNE BENTELI

2011 feierte die Schweiz die Einführung des Frauenstimmrechts, welche sich am 7.
Februar 2011 zum vierzigsten Mal jährte. Das Anliegen wurde damals von der
Stimmbevölkerung mit 65.7% Ja-Stimmen angenommen, immerhin acht Kantone
sprachen sich aber dagegen aus. Die Schweizer Frauen konnten im Berichtsjahr noch
weitere Jubiläen feiern – so etwa 30 Jahre Verfassungsartikel und 15 Jahre
Gleichstellungsgesetz. Zudem jährte sich im Juni des Berichtsjahres der grosse
Frauenstreiktag von 1991 zum zwanzigsten Mal. Die Frauenorganisationen luden daher
Mitte Juni erneut zu einem Frauenstreiktag, um auf die verbleibenden
Diskriminierungen der Frauen, vor allem im Lohnbereich, aufmerksam zu machen. 6

ANDERES
DATUM: 07.02.2011
ANITA KÄPPELI

Les Collectifs pour la grève féministe et des femmes du 14 juin 2019 ont appelé à une
marche nocturne contre les violences sexistes qui a eu lieu le 24 novembre 2018 en
Romandie. Il y avait à Lausanne environ 2000 personnes, 1000 à Genève, 250 à
Neuchâtel et 200 à Fribourg. Ces manifestations, qui ont eu lieu la veille de la journée
internationale contre la violence faite aux femmes, ont fait écho à d'autres marches
similaires, en France notamment. Du côté de la Suisse allemande, plusieurs centaines
de personnes se sont réunies à Zurich pour lancer une campagne de 16 jours contres
les violences faites aux femmes. La campagne, lancée par des ONG, des foyers pour
femmes et des centres de conseil vise à interpeler les autorités face au manque de
mesures concrètes pour la mise en application de la Convention d'Istanbul, qui a pour
but de lutter contre les violences sexistes. Durant deux semaines, plus de 50
événements auront lieu en Suisse alémanique. Les femmes socialistes du canton de
Saint-Gall ont pour leur part organisé une séance d'information sur les violences
domestiques, rappelant que le nombre de victimes pour 2017 s'élève à 21 décès (soit un
toutes les deux semaines et demie), 53 tentatives de meurtre et plus de 200 délits de
blessures corporelles et mise en danger d'autrui. 7

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 24.11.2018
SOPHIE GUIGNARD

Un des premiers pas vers la grève féministe et des femmes* du 14 juin 2019 a été
franchi lors des assises féministes romandes en juin 2018. Un groupe d'environ 120
femmes, issues des milieux syndical, politique, culturel ou simplement de la société
civile ont réagi aux mobilisations internationales (manifestations contre l'interdiction
de l'avortement en Pologne, contre les violences sexistes en Argentine, Women's march
contre le président Trump aux USA, grèves féministes en Espagne et mouvement
#metoo) et ont voulu apporter leur pierre à l'édifice. Le renvoi en commission de
l'article sur l'égalité par le Conseil des Etats a également joué le rôle de déclencheur.

Le choix de la date du 14 juin se situe dans la lignée historique des mobilisations
féministes en Suisse. Le 14 juin 1981, dix ans après l'obtention du droit de vote pour les
femmes, le principe d'égalité était entériné dans la Constitution. Or, comme trop peu
de progrès ont été constatés, une grève des femmes nationale a été lancée par l'Union
syndicale suisse, exactement dix ans plus tard. En ce 14 juin 1991, plus de 500'000
femmes ont manifesté, faisant grève, pour celles qui le pouvaient, du travail, qu'il soit
domestique ou salarié. Des balais et serpillières étaient suspendus aux fenêtres, les
maîtresses d'écoles et travailleuses de crèche sont descendues dans la rue avec les
enfants, une grève de la consommation a été revendiquée. La revendication principale
de 1991 était l'ancrage dans la loi de l'article constitutionnel sur l'égalité. S'ensuivait une
série de revendications tournant principalement autour du travail (égalité salariale,
places de crèches à prix accessible, interdiction du travail de nuit pour tou-te-s,
formation continue, etc.) et des violences (protection contre le harcèlement et les abus
sexuels au  travail et dans la vie privée). La loi demandée a été votée en 1995, et depuis,
quelques victoires pour la cause des femmes ont été obtenues: légalisation de
l'avortement en 2002 et congé maternité en 2005.

Pour les organisatrices de la grève de 2019, ce n'est de loin pas suffisant. Un nouveau
manifeste a été rédigé, comprenant une vingtaine de revendications. Le thème du
travail y est encore présent, avec des revendications comme celles de l'arrêt de la
discrimination, de la valorisation du travail domestique et de care, ainsi que des rentes
qui permettent de vivre dignement. La question des violences fait également écho aux

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 10.03.2019
SOPHIE GUIGNARD

01.01.65 - 01.01.22 3ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



demandes de 1991, avec des revendications pour une prise au sérieux plus importante
des victimes de viol ou d'abus. Le manifeste de 2019 se distingue de son prédécesseur
par une prise en compte plus importante de l'intersectionnalité, comme en témoigne
l'astérisque accolé au mot «femme*» dans les communications relatives à la grève. Cet
astérisque signifie que le terme «femme*» s'applique ici à tou-te-s, à l'exception des
hommes cisgenre. Ainsi, les personnes trans, queer ou intersexe sont représentées par
le mouvement. Ce souci des personnes qui sont traditionnellement peu représentées
dans le débat public s'illustre par un nombre important de revendications. Le manifeste
exige la fin des discriminations pour les personnes LGBTQIA+ et une éducation plus
importante aux choix en termes de genre et de sexualité. Les femmes* non suisses ou
sans titre de séjour légal sont également représentées dans le manifeste, puisque ce
dernier réclame la fin des discriminations racistes, la prise en compte du travail fourni
par les femmes* sans papiers et la reconnaissance des violences sexistes et de genre
comme motif d'asile. Un nombre important de revendications s'attaque aux
stéréotypes de genre, demandant une formation des personnes travaillant dans les
écoles sur ces questions. De même, une éducation sexuelle qui aborde également la vie
affective et sexuelle, le plaisir, et spécialement le plaisir féminin ainsi que les variétés
d'orientation sexuelles et de genre doit, selon le manifeste être dispensée dans les
écoles par des spécialistes de la santé sexuelle. Un appel à une société moins
autoritaire, plus ouverte, plus horizontale, en définitive, moins patriarcale, clôt le
manifeste.

Le mouvement pour la grève féministe et des femmes* 2019 se compose de plus d'une
vingtaine de collectifs locaux et de nombreux groupes informels qui ont pour but
d'animer la journée du 14 juin. Les séances d'organisation et de coordination de la
grève étaient non mixtes, pour permettre aux femmes* de mener elles-mêmes leur
lutte. Les hommes sont les bienvenus pour apporter leur aide, en soutien. Cette
décision a été à la source de nombreuses critiques, mais a été maintenue, car il est
selon les organisatrices crucial pour les femmes* de s'emparer de la parole à cette
occasion, leurs voix n'étant que trop peu entendues le reste du temps. Plusieurs
collectifs d'hommes solidaires ont d'ailleurs vu le jour, ces messieurs se proposant de
remplacer au travail les femmes* qui ne pourraient sinon pas participer ou alors de
s'occuper des garderies prévues sur les sites des différentes manifestations le jour J.

L'appel à la grève a été formellement lancé le 10 mars, lors des assises féministes qui
ont suivi la journée internationale de lutte pour les droits des femmes, le 8 mars 2019. 8

Die Stilllegung des öffentlichen Lebens und die Quarantänemassnahmen aufgrund des
Coronavirus reduzierten zwar die Ansteckungsgefahr, führten allerdings auch zu
Unbehagen in der Bevölkerung. Die Anzahl der Fälle häuslicher Gewalt könnte
zunehmen, griffen die Medien bereits früh die Befürchtungen «fast alle[r] Fachleute»
(NZZ) auf. Nach den ersten Lockerungen des Lockdowns Ende April und Mitte Mai gaben
aber Fachstellen und Polizei Entwarnung: Es sei trotz der angespannten Situation in den
ersten Wochen der Krise kein Anstieg verzeichnet worden. Wie hingegen etwa die WoZ
hervorhob, blieb dieser vielleicht unentdeckt oder würde aufgrund des Lockdowns erst
nachträglich festgestellt werden können.

Die Sorgen waren womöglich nicht unberechtigt, denn auch Erich Seifritz, Direktor der
Psychiatrischen Universitätsklinik in Zürich, äusserte gegenüber der Sonntagszeitung im
März Bedenken. Freilich konnte der verordnete Hausarrest für den familiären
Zusammenhalt förderlich sein, gleichzeitig drohe dieser aber in einigen Haushalten zur
sozialen Herausforderung zu werden. Isolation, so Seifritz, könne nicht nur Angst,
sondern auch Wut, Aggressionen oder Verzweiflung auslösen. Insbesondere in
Partnerschaften und Familien, welche bereits zuvor von häuslicher Gewalt betroffen
waren, wurde daher eine Zunahme der Tätlichkeiten vermutet. Intensiviert wurden die
Befürchtungen laut «Le Temps» auch wegen Berichten in chinesischen Tageszeitungen,
wo die erste Viruswelle im März bereits am Abklingen war: In China stiegen demnach
während dem Lockdown die Scheidungsrate ebenso wie die Anzahl gemeldeter Fälle
von Gewalt in den eigenen vier Wänden. Soziale Institutionen und Anlaufstellen
bereiteten sich aufgrund dieser Indizien auch hierzulande auf einen grösseren
Handlungsbedarf vor.
Nicht zuletzt waren es die Kinder, welche Verantwortliche von Anlaufstellen gemäss
Tages Anzeiger als besonders gefährdet ansahen: Da die Schulen geschlossen wurden,
so die Zeitung, konnten diese Verdachtsfälle nicht melden und auch andere
Kontrollinstanzen wie Freunde, Verwandte oder Sportvereine fielen weg, weshalb man
davon ausging, dass dadurch mehr Taten unbemerkt ablaufen würden. Als Beispiel

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 14.05.2020
CHRISTIAN GSTEIGER
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wurde die Kesb der Basel-Stadt aufgeführt, welche in den ersten drei Wochen des
Lockdowns wöchentlich nur eine Meldung anstelle der üblichen fünfzehn verzeichnete.

Als auch bis zu den ersten Lockerungen der Massnahmen zur Bekämpfung des
Coronavirus Ende April kein Anstieg verzeichnet wurde, befürchteten auch Bund und
Kantone, dass sich Opfer aufgrund der eingeschränkten Bewegungsfreiheiten
möglicherweise nicht meldeten oder melden konnten. Die daraufhin vom Bund
lancierte Plakat- und Flyeraktion, welche darüber aufklärte, wo Betroffene schnelle
Hilfe finden können, wurde von der Menschenrechtsorganisation «Terre des Femmes»
zwar begrüsst, kam aber dieser zufolge sehr spät: Eine Sensibilisierung hätte vor dem
Lockdown stattfinden müssen, damit Betroffene wirklich davon hätten profitieren
können, so die NGO. 9

Im Juni 2021 präsentierte der Bundesrat den ersten Staatenbericht der Schweiz zur
Umsetzung der Istanbul-Konvention. Mit der Ratifikation der Istanbul-Konvention,
einem Übereinkommen des Europarats, hatte sich der Bund im Jahr 2017 verpflichtet,
sich gegen jegliche Formen von Gewalt gegen Frauen und Mädchen einzusetzen. In
seinem ersten, beinahe 140 Seiten umfassenden Bericht legte der Bundesrat dar,
welche Aktionen zur Prävention und Bekämpfung solcher Gewalt sowie im Rahmen des
Opferschutzes seit Inkrafttreten der Konvention von Bund und Kantonen bereits
unternommen worden sind. Der Bundesrat war der Ansicht, dass die rechtlichen
Bestimmungen «den Anforderungen der Konvention insgesamt zu genügen
[vermögen]», und zeigte gleichzeitig auf, dass der Gesetzgeber seit Inkrafttreten der
Konvention in diesem Bereich nicht untätig geblieben war. So verwies er auf das im
Vorjahr in Kraft getretene Bundesgesetz über die Verbesserung des Schutzes
gewaltbetroffener Personen, das Opfer von Stalking und häuslicher Gewalt besser
schützen soll. Eine entsprechende Bestimmung im ZGB zum Kontakt- und Rayonverbot
soll per 2022 rechtskräftig werden. Weiter wies der Bundesrat auf die laufenden
Arbeiten zur Revision des Sexualstrafrechts hin: Im Februar 2021 war ein
entsprechender Entwurf in die Vernehmlassung geschickt worden, der unter anderem
den Tatbestand der Vergewaltigung neu definieren soll. Gemäss Entwurf soll dieser
auch gelten, wenn keine Drohung oder Gewaltausübung von Seiten des Täters oder der
Täterin vorliegt («Nein-heisst-Nein»-Lösung). Mit der Neudefinition des Tatbestands
der Vergewaltigung soll auch eine geschlechtsneutrale Formulierung für Opfer von
Vergewaltigungen eingeführt werden. 
Laut dem Staatenbericht hat die Ratifikation der Istanbul-Konvention «eine neue
Dynamik ausgelöst». Die Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt
sei ins politische Scheinwerferlicht gerückt. So sei etwa im Rahmen der
Legislaturplanung 2019–2023 die Erarbeitung eines nationalen Aktionsplans zur
Umsetzung der Konvention verabschiedet worden – als zu integrierende Massnahme in
die im April 2021 beschlossene Gleichstellungsstrategie 2030. Auch einige Städte und
Kantone hätten die Bekämpfung von Gewalt in ihre Legislaturziele aufgenommen oder
Aktionspläne verfasst. Auf allen föderalen Ebenen sei eine starke Zunahme an
parlamentarischen Vorstössen zum Thema verzeichnet worden. Ferner sei ein grosses
Netzwerk aus vielen Nichtregierungsorganisationen entstanden – das «Netzwerk
Istanbul Konvention» – , das sich für die Umsetzung der Istanbul-Konvention in der
Schweiz einsetze.
Benanntes Netzwerk war es denn auch, das im Juni 2021 einen 100-seitigen
Alternativbericht zur Umsetzung der Istanbul-Konvention publizierte, dem in weiteren
250 Seiten Schattenberichte mit Forderungen von verschiedenen NGOs folgten. Im
Alternativbericht bemängelte das Netzwerk etwa die zurückhaltende Rolle des Bundes.
«Föderalismus führt zu Willkür für Gefährdete und Gewaltbetroffene», so die Ansicht
des Netzwerks. Wenn ein zu grosser Teil der Kompetenz den Kantonen überlassen
werde, führe dies zu extrem unterschiedlichen Angeboten bezüglich Prävention,
Opferschutz und gar bei der Strafverfolgung. Generell würden auf allen föderalen
Stufen zu wenig finanzielle Mittel bereitgestellt. Nicht zuletzt forderte das Netzwerk
einen stärkeren Einbezug der Zivilgesellschaft bei der Erarbeitung von Gesetzen,
Massnahmen und Aktionsplänen. Kritisiert wurde in diesem Zusammenhang auch die
Erarbeitung der Gleichstellungsstrategie, die lediglich «unter minimalem Einbezug
eines exklusiven Kreises an Akteur_innen erarbeitet» worden sei. Ferner betonte das
breit gefächerte Netzwerk die Notwendigkeit, Massnahmen auf spezifische Gruppen
abzustimmen, so unter anderem auf Menschen mit Behinderung, Personen mit
Transidentität, Asylsuchende oder Kinder. In einem ausführlichen, in der
SonntagsZeitung publizierten Artikel bekräftigte die Geschäftsführerin von
Kinderschutz Schweiz, Regula Bernhard Hug, in letzterem Zusammenhang die
Forderung nach verstärkter Unterstützung für sogenannte Zeugenkinder, also für
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Kinder, die miterleben, wie sich die Eltern oder Erziehungsberechtigten Gewalt antun. 
Unter den zahlreichen im Alternativbericht geäusserten politischen Forderungen
befanden sich auch solche, die zum gegebenen Zeitpunkt bereits im Parlament zur
Diskussion standen, so etwa die Forderung zur Einführung der «Erst Ja heisst Ja»-Regel
– auch diskutiert im Rahmen der hängigen Sexualstrafrechtsrevision –, Massnahmen zur
Bekämpfung von Minderjährigenehen oder die Einführung des Rechts auf gewaltfreie
Erziehung. Zu ein paar weiteren, im Bericht ebenfalls enthaltenen Forderungen wurden
nur wenig später ebenfalls Vorstösse lanciert, etwa zur Forderung nach nationalen
Präventionskampagnen, nach Sicherung des Aufenthaltsstatus von ausländischen
Opfern von häuslicher Gewalt oder derjenigen nach einem Verbot von
Konversionshandlungen (Pa.Iv. 21.483; Pa.Iv. 21.496; Pa.Iv. 21.497). 
Der Staatenbericht der Schweiz wird nun von einer unabhängigen internationalen
Expertengruppe evaluiert, die daraufhin der Schweiz bis Ende 2022 Empfehlungen für
weitere zu treffende Massnahmen abgeben wird. 10

Auf ein medial stärkeres Echo als die offizielle Feier zu 50 Jahre Frauenstimm- und
-wahlrecht stiess die ebenfalls zu diesem Anlass im Oktober 2021 durchgeführte
Frauensession. Zum zweiten Mal seit der Einführung des Frauenstimmrechts – das
erste Mal war 1991 zum 20. Jahrestag der Einführung – debattierten 200 in einer
offenen Wahl gewählte Frauen zwischen 17 und 82 Jahren, mit oder ohne Schweizer
Staatsbürgerschaft und in den meisten Fällen ohne bisherige politische Erfahrung,
während zweier Tage über Vorstösse, die im Vorfeld von den Teilnehmerinnen in acht
verschiedenen Kommissionen ausgearbeitet worden waren. Während der
Frauensession gesellten sich 46 aktive und ehemalige Bundesparlamentarierinnen und
Regierungsrätinnen zu den gewählten Frauen. Auch die drei aktuellen Bundesrätinnen,
Viola Amherd, Karin Keller-Sutter und Simonetta Sommaruga, sowie Bundesrat Alain
Berset würdigten die Frauen und deren Anliegen mit Ansprachen an der Frauensession.

Als solidarisch und inklusiv beschrieb «Le Temps» das Klima an der vom
Frauendachverband Alliance f organisierten Session. Weitere Zeitungen bezeichneten
die dort herrschende Stimmung auch als laut und euphorisch. Die ehemalige
Nationalrätin Cécile Bühlmann, die zwischen 1991 und 2005 für die Grünen im
eidgenössischen Parlament gesessen war und der Frauensession 2021 beiwohnte,
drückte ihre Empfindungen zur aktuell stattfindenden Mobilisierung von Frauen, wie sie
auch mit der Frauensession geschehe, gegenüber «Le Temps» gar als «la politisation
des femmes la plus forte à laquelle j’assiste depuis celle de mai 1968» aus. Die
Frauensession, die in den Beschluss von über 20 Petitionen ans Parlament mündete,
wurde in den Medien auf der einen Seite als «umfassende Standortbestimmung»,
«starkes Statement» (Sonntags-Blick) oder «signal fort» (Le Temps) aufgefasst. Auf der
anderen Seite sprach die NZZ von «fröhlichem Geldverteilen in Bern» und Markus
Somm stellte in der Sonntagszeitung die Bedeutung der Frauensession als
«Pseudosession für unsere lieben Frauen» in Frage. 

Inwiefern die aus der Frauensession resultierenden Forderungen tatsächlich
wegweisend für die künftige Gleichstellungspolitik in der Schweiz sein werden, wird
sich zeigen müssen. Einige der vor 30 Jahren an der Frauensession 1991 geäusserten
Forderungen hatten die Diskussionen um die Gleichstellungspolitik in den Folgejahren
sehr wohl geprägt – zu nennen ist etwa die Einführung von Betreuungsgutschriften, die
1995 mit der 10. AHV-Revision erfüllt worden war. Unter den 1991 geäusserten
Forderungen gab es jedoch solche, die auch im Jahr 2021 noch immer aktuell waren
und an der zweiten Frauensession erneut gestellt wurden, so diejenige zur Erhöhung
der Chancengleichheit im Erwerbsleben durch Herstellung von Lohngleichheit oder
adäquate ausserfamiliäre Kinderbetreuungsstrukturen. Bisher ebenfalls noch unerfüllt
waren weitere in Petitionen eingebrachte Forderungen, wie diejenigen zur Einführung
der Individualbesteuerung oder einer Elternzeit, zur Verbesserung der finanziellen
Situation von Bäuerinnen oder zur Einführung politischer Rechte für Personen ohne
Schweizer Staatsbürgerschaft. Eine zentrale Forderung der Frauensession war
insbesondere auch die verstärkte Bekämpfung der geschlechtsspezifischen Gewalt.
Aber auch neue Forderungen fanden Eingang in die Petitionen. Als Beispiel genannt sei
hier die Forderung nach verstärkter Berücksichtigung geschlechtsspezifischer
Unterschiede im Gesundheitsbereich, denen mit einem nationalen
Forschungsprogramm auf den Grund gegangen werden soll. 11
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